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A. Einleitung Durch den Vertrag von Lissabon wurde Art. 202 3. Spiegelstrich EG a. F. umfassend durch Art. 290 AEUV und Art. 291 AEUV reformiert. 1 Der AEUV unterscheidet zum ersten Mal zwischen „Delegierten- und Durchführungsrechtsakten“ auf der Seite der exekutiven Normsetzung. 2 Damit einhergehend hat sich auch das System der Komitologie verändert. 3 Die neue KomitologieVO 4 dient der Implementierung des Art. 291 III AEUV. Die KomitologieVO regelt Verfahren zur Kontrolle der Kommission durch die Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Rechtsakten. Zunächst wird im Folgenden allgemein der Unterschied zwischen Art. 290 AEUV und Art. 291 AEUV dargestellt, um den Charakter dieser Vorschriften zu verdeutlichen. Danach ist zu klären, ob das Komitologieverfahren weiterhin auf alle Rechtsakte oder speziell nur für Durchführungsrechtsakte Anwendung findet. Mit Einführung der neuen KomitologieVO müssen zahlreiche Rechtsakte der EU auf die neue Rechtslage angepasst werden. Die Kommission hat dazu am 07.03.2011 einen Vorschlag beim Europäischen Parlament eingelegt. 5 Unter anderem enthält dieser Vorschlag auch die Anpassung der Antidumpinggrundverordnung (AD-GVO) 6. Der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) hat dazu am 02.02.2012 endgültig Stellung bezogen. 7 In der Sitzung vom 13.03.2012 hat die erste Lesung im Europäisches Parlament stattgefunden. 8 Der Charakter bzw. das Verhältnis von Art. 290 AEUV und Art. 291 AEUV spiegeln sich auch bei der Anpassung der AD-GVO wider. Auf der einen Seite verändert sich die Beteiligung der Mitgliedstaaten beim Erlass von Antidumpingmaßnahmen. Auf der anderen Seite ist in Art. 291 AEUV keine Beteiligung von Europäisches Parlament und Rat mehr vorgesehen. Dieser Beitrag beschäftigt sich im Kern mit den Problempunkten der Anpassung der AD-GVO. Dazu werden sowohl der Vorschlag der Kommission als auch der des INTA näher untersucht und analysiert. Dazu wird auch auf die Bedeutung der Mitgliedstaaten im Antidumpingverfahren eingegangen und die neue Rolle des Rates dargestellt.
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Scharf, Das Komitologieverfahren nach Lissabon, 5. Ponzano, in: Griller/Ziller (Hrsg.), The Lisbon Treaty, 135 (135). Edenharter, DÖV 2011, 645 (646). Verordnung Nr. 182/2011, ABl. EU Nr. L 55/13 vom 16.02.2011. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 07.03.2011, KOM (2011) 82 endg. Ibid., 56 ff. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)). Tagesordnung Europäisches Parlament vom 12.-15.03.2012, 6.



B. Das Komitologieverfahren – Kritisiert und doch nützlich? I. Der Unterschied von Art. 290 AEUV und Art. 291 AEUV Eine entscheidende Frage in der Analyse der neuen exekutiven Normsetzung ist die Abgrenzung des Anwendungsbereiches von Art. 290 AEUV zu Art. 291 AEUV. Art. 290 AEUV statuiert ein gleichberechtigtes Kontrollrecht des Europäisches Parlaments und des Rates, welches in Art. 291 AEUV nicht enthalten ist, so dass eine genaue Analyse des Unterschiedes im Interesse aller am Verfahren Beteiligten ist. 9 Auch wenn die Art. 290, 291 AEUV so konzipiert sind, dass sie sich gegenseitig ausschließen 10, lässt sich der konkrete Unterschied noch nicht am Wortlaut festmachen. 11 Dahingehend ist dem Gesetzgeber ein Auswahlermessen einzugestehen. 12 Zunächst ist an die Funktion der Artikel anzuknüpfen. Während bei Art. 290 AEUV legislative Kompetenzen auf die Kommission übertragen werden, indem die Kommission „ändern“ oder „ergänzen“ kann, nimmt die Kommission bei Art. 291 II AEUV rein exekutive Kompetenzen wahr. 13 Die Unterscheidung wird verständlicher, wenn man berücksichtigt, dass sie auf eine klarere Gewaltentrennung abzielt. 14 Es werden dabei zwei unterschiedliche Aspekte der Gewaltenteilung reguliert. 15 Art. 290 AEUV regelt die Bedingungen, unter denen die legislativen Befugnisse auf die Kommission delegiert werden und entspricht damit der horizontalen Gewaltenteilung; während Art. 291 AEUV normiert, wer die Kompetenz zur Durchführung von EU Recht hat und damit der vertikalen Gewaltenteilung entspricht. 16 Art. 290 AEUV betrifft Rechtsakte, bei denen die legislative Normierung noch nicht vollständig erfüllt ist und diese Aufgabe an die Kommission delegiert wird. 17 Hingegen betrifft Art. 291 AEUV die Rechtsakte, die bereits detaillierte Regelungen enthalten und gerade keine Änderung des Unionsrechts herbeiführen. 18 Ferner lässt sich eine Abgrenzung auch anhand der zu erlassenden Maßnahmen durchführen. 19 Art. 290 AEUV bezieht sich auf einen Rechtsakt, der allgemein gültig ist 20, während Art. 291 AEUV die Durchsetzung des Unionsrechts 9 10
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So auch Scharf, Das Komitologieverfahren nach Lissabon, 21. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Umsetzung von Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.12.2009, KOM (2009) 673 endg, 3. Kröll, ZÖR 2011, 254 (269). Sohn/Koch, Kommentierung [KOM(2009) 673], 12. Scharf, Das Komitologieverfahren nach Lissabon, 21. Wolfram, Underground law?, 17. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 07.03.2011, KOM (2011) 82 endg., 2. Möstl, DVBl 2011, 1076 (1081). Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Umsetzung von Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.12.2009, KOM (2009) 673 endg, 5. Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 290 AEUV, Rn. 2. Scharf, Das Komitologieverfahren nach Lissabon, 22. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Umsetzung von Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.12.2009, KOM (2009) 673 endg, 4.



sicherstellen soll und damit auch Einzelmaßnahmen erfasst. 21 Jedoch stellt sowohl Art. 290 III AEUV als auch Art. 291 IV AEUV klar, dass es letztendlich dem Gesetzgeber obliegt, welche Art von Rechtsakt er erlässt bzw. in welchen Anwendungsbereich dieser fällt. 22 Eine trennscharfe Unterscheidung ist wohl kaum möglich 23, so dass es immer vom gesetzesgeberischen Ermessen abhängt, in welche Kategorie ein Rechtsakt fällt. II. Die Mitgliedstaaten im institutionellen Gefüge Im institutionellen Gefüge sind die Mitgliedstaaten der Grundpfeiler und Träger der Union. 24 In Art. 4 III EUV sind die Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit und die Rücksichtnahme auf die Belange der Mitgliedstaaten verankert. 25 Aus diesem Grundsatz ist ebenso eine Verpflichtung der Union, die Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung ihrer europarechtlichen Pflichten zu unterstützen, zu entnehmen. 26 Folglich ergeben sich wechselseitige Pflichten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten. Die Union weist im Sinne der deutschen Rechtssprache eine föderale Struktur auf, deren Merkmal es ist, aus Staaten mit eigenen Hoheitsbefugnissen zusammengesetzt zu sein. 27 Zu einem gewissen Teil haben die Mitgliedstaaten ihre Hoheitsbefugnisse auf die Union übertragen. 28 Die Ausgestaltung dieser Kompetenzverteilung im Vertrag von Lissabon war eines der zentralen Themen im Post-Nizza-Prozess. 29 Die Mitgliedstaaten hatten vielfach die Befürchtung, dass schleichend alle Kompetenzen nach Brüssel abwandern. 30 Genau dieses Szenario soll nun der Vertrag von Lissabon verhindern, in dem einzelne Kompetenzbereiche auf der Ebene der Rechtsetzung klarer abgegrenzt und die Kontrollrechte der Mitgliedstaaten konkreter definiert sind. 31 Die Ziele der Reform waren die Vereinheitlichung und Vereinfachung von Rechtsakten und die Einführung einer Vorrangordnung. 32 Diese Vorrangordnung ist eng mit dem Erlass der KomitologieVO verbunden. 33 Sie soll sicherstellen, dass auf der Ebene der vertikalen Kompetenzverteilung die Mitwirkung der Mitgliedstaaten gewahrt wird 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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Scharf, Das Komitologieverfahren nach Lissabon, 22. Sohn/Koch, Kommentierung [KOM(2009) 673], 12. Weiß, Der Europäische Verwaltungsbund, 59. Epiney, in: Bieber/Epiney/Haag (Hrsg.), Die Europäische Union, § 2 C, Rn. 50. Streinz, in: ders. (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 4 EUV, Rn. 2. Hobe, Europarecht § 7, Rn. 125. Epiney, in: Bieber/Epiney/Haag (Hrsg.), Die Europäische Union, § 2 C, Rn. 51. Oeter, in: Bogdandy/Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, 73 (97). Bogdandy/Bast, EuGRZ 2001, 441 (441); Goll/Kennert, EuZW 2002, 101 (101); Jennert, NVwZ 2003, 936 (937f.); Ritzer/Ruttloff, EuR 2006, 116 (117); Schwarze, NJW 2002, 993 (994); Steeg, EuZW 2003, 325 (325). Eilmansberger, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 189 (190); vgl. BVerfGE 89, 155 (192f.); Reich, EuGRZ 2001, 1 (1). Härtel, Handbuch Europäische Rechtsetzung, 54, Rn. 2. Erklärung Nr. 16 zum Vertrag über die Europäische Union vom 07.02.1992, ABl. EU Nr. C 191 vom 29.07.1992; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 288 AEUV, Rn. 3. Ruffert, in: Calliness/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 288 AEUV, Rn. 2. Gellermann, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 291 AEUV, Rn. 15.
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Jedoch können auch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Art. 291 AEUV nur begrenzt tätig werden. 35 Auch wenn gem. Art. 291 I AEUV grundsätzlich die Mitgliedstaaten für die Durchführung von Rechtsakten zuständig sind, und damit das Handeln der Kommission in einem Regel-Ausnahme-Verhältnis steht, darf die Kommission unter den Voraussetzungen des Art. 291 II AEUV die Zuständigkeit an sich ziehen. 36 Die Mitgliedstaaten können die Kommission dann gem. Art. 291 III AEUV durch die KomitologieVO kontrollieren. Anders als vor Lissabon machen dies nun nur noch die Mitgliedstaaten. 37 Den Mitgliedstaaten kommt folglich im Rahmen des Art. 291 AEUV eine gesteigerte Bedeutung zu. Ihre Stellungnahme hat gezielte Auswirkungen auf das Handeln der Kommission. III. Anwendung der KomitologieVO auch auf Art. 290 AEUV? Art. 291 III AEUV statuiert, dass von Europäisches Parlament und Rat allgemeine Regeln und Grundsätze zur Ausübung der mitgliedstaatlichen Kontrolle festzulegen sind. Diese sekundärrechtliche Ausgestaltung des Verfahrens wurde vom Europäisches Parlament und dem Rat mit der KomitologieVO geregelt. Diese ist gem. Art. 16 KomitologieVO am 03. März 2011 in Kraft getreten. Vor Lissabon unterlagen alle Rechtsakte dem Komitologieverfahren. 38 Fraglich ist, ob sich im Vertrag von Lissabon an dieser Rechtslage etwas geändert hat. Der Wortlaut von Art. 290 AEUV bietet keine Anhaltspunkte. 39 Eine Ermächtigung, wie sie Art. 291 III AEUV enthält, ist in Art. 290 AEUV nicht zu finden. Damit ist die Komitologie nach dem Wortlaut nicht vorgesehen. Dagegen kann auch nicht sprechen, dass der jetzige „delegierte Rechtsakt“ dem früher geltenden Regelungsverfahren mit Kontrolle entspricht. 40 Aus der bloßen Übereinstimmung des Anwendungsbereiches kann nicht vorschnell auf ein gleiches Verfahren abgestellt werden. 41 Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Verfahren in der neuen KomitologieVO vollständig abgeschafft wurde. Jedoch könnte sich aus dem Sinn und Zweck des Komitologieverfahrens eine notwendige Anwendung für die Kommission ergeben. Zum Einen ist die Komitologie eine Kontrolle der Kommission durch die Mitgliedstaaten 42 zum Anderen wirkt sie
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Streinz/Ohler/Herrmann, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU, 88. Ruffert, in: Calliness/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 291 AEUV, Rn. 2. Kotzur, in: Geiger/Kahn/Kotzur (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 291 AEUV, Rn. 4. Konferenz der Ausschussvorsitzenden, Handbuch der Komitologie, Die Arbeiten des Europäischen Parlaments im Bereich Komitologie, 7, erhältlich im Internet: (besucht am 17.08.2012). Edenharter, DÖV 2011, 645 (647). Ibid. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Umsetzung von Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.12.2009, KOM (2009) 673 endg, 3; von Achenbach/Möllers, EuR 2011, 39 (41). von Achenbach/Möllers, EuR 2011, 39 (43).



unterstützend beim Erlass von Rechtsakten 43. Aus der Sicht der Kommission erscheint es sinnvoll, weiterhin nationale Expertengruppen beim Erlass von Rechtsakten hinzuzuziehen, zumal es der Kommission aus Art. 290 AEUV heraus auch nicht explizit verboten ist. 44 Die Experten der nationalen Behörden haben der Kommission bisher Fachwissen geliefert 45, welches sie auch weiterhin benötigt, um delegierte Rechtsakte effizient umzusetzen. 46 Auch die Kommission selbst hat erklärt, dass eine Weiterführung der Ausschussarbeit zu erwarten ist. 47 Im Rahmen der Finanzdienstleistungen hat die Kommission bereits bestätigt, das Lamfalussy-Verfahren 48 beizubehalten. 49 Jedoch haben diese Erklärungen rein deklaratorische Wirkung, da in den Verträgen weder ein Verbot noch ein Gebot der Einbeziehung von Experten normiert ist 50 und diese Experten auch keinerlei Entscheidungsbefugnisse haben. 51 Bei Anwendung der KomitologieVO auf Art. 290 AEUV käme es zu einer Verschiebung der gleichberechtigten Stellung von Rat und Europäischem Parlament. 52 Die Mitgliedstaaten hätten durch die KomitologieVO die Möglichkeit zur Mitbestimmung, die dem Europäischen Parlament an dieser Stelle verwehrt bleiben. 53 Die Mitgliedstaaten können dann über Rat und Komitologieausschuss mitwirken. Da Art. 290 AEUV aber gleiche Kontrollrechte anordnet, müssen das Europäische Parlament und der Rat gleichberechtigt beteiligt werden. Aus der Forderung des Europäischen Parlaments nach mehr Beteiligung und demokratischer Legitimation der exekutiven Normsetzung 54 resultiert das Ergebnis der kompletten Verdrängung des Rates und Europäischen Parlaments aus der KomitologieVO. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Mitwirkung von Experten im Rahmen von Art. 290 AEUV Teil einer interinstitutionellen Absprache werden. 55 Primärrechtlich ergibt sich kein Anhaltspunkt, die KomitologieVO auch auf Art. 290 AEUV anzuwenden.
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Burson-Marsteller, Comitology: the new EU political battleground, 1, erhältlich im Internet: (besucht am 17.08.2012). Scharf, Das Komitologieverfahren nach Lissabon, 23. Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, KOM (2002) 719 endg., 4. Härtel, Handbuch Europäische Rechtsetzung, § 11, 219. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Umsetzung von Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.12.2009, KOM (2009) 673 endg, 7. Einzelheiten dazu vgl. Schmolke, NZG 2005, 912 (912ff). Erklärung Nr. 39 zu Art. 290 AEUV, ABl. EU Nr. C 83 vom 30.03.2010, 350. Hetmeier, in: Lenz/Borchardt (Hrsg.), EU-Verträge Kommentar, Art. 290, Rn. 21. Edenharter, DÖV 2011, 645 (647). Ibid., 645 (647). Schusterschitz, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 209 (232). Siehe dazu Scharf, Das Komitologieverfahren nach Lissabon, 14. Schusterschitz, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 209 (233); siehe dazu: Council of Europe, Common understanding on delegated acts (8753/11) vom 03.03.2011.
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IV. Probleme der neuen KomitologieVO Eine Abgrenzung der Anwendungsbereiche von Art. 290 und 291 AEUV unterliegt einigen Ungereimtheiten 56 und ist in gewissem Maße erst durch eine ex post Betrachtung genau zu bestimmen 57. Es besteht die Gefahr, dass diese Abgrenzung Spielball von politischem Machtgerangel wird. 58 Die Vertreter der Mitgliedstaaten im Rat werden wollen, dass Rechtsakte unter Art. 291 AEUV fallen, damit sie stärkere Einflussmöglichkeiten haben. 59 Dies wurde bereits auch vom Deutschen Bundesrat bemerkt, der insoweit betont, dass die neue Rechtslage nicht dazu führen darf, dass eine Beteiligung der Expertenausschüsse aus den Mitgliedstaaten nicht mehr in die Rechtsetzung einfließt. 60 Falls die Mitgliedstaaten lediglich durch den Rat tätig werden, stünde ihnen gem. Art. 290 AEUV nur noch eine nachträgliche Kontrolle zu, die auch noch an eine qualifizierte Mehrheit geknüpft ist. Das Europäische Parlament hingegen hat eher Interesse an einer Rechtssetzung nach Art. 290 AEUV, denn im Fall von Durchführungsrechtsakten bleibt überhaupt keine Kontrollmöglichkeit. 61 Ebenso hat die Kommission Interesse an einer Rechtsetzung nach Art. 290 AEUV, da sie dann nur einer nachträglichen Kontrolle ausgesetzt ist. 62 Insofern widerstreiten sich hier grundlegende Interessen der Institutionen. Dieser Konflikt birgt die Gefahr, dass sich Gesetzgebungsverfahren in die Länge ziehen, weil jede beteiligte Institution die für sie bestmögliche Mitwirkung fordert. Es ist auch nicht eindeutig ersichtlich, was der Vorteil der Verdrängung der Komitologie aus der delegierten Rechtssetzung ist. 63 Unabhängig davon, ob es sich um Delegierte- oder Durchführungsrechtsakte handelt, werden diese am Ende von den nationalen Verwaltungen anzuwenden sein. 64 Im Ergebnis überzeugt weder die Abgrenzung der Art. 290, 291 AEUV voneinander noch die Verdrängung der Komitologie aus Art. 290 AEUV, so dass es sich bei diesem Aspekt wohl kaum um positive Errungenschaft aus der Änderung des Art. 202 EGV handelt.
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Hofmann, A Critical Analysis of the new Typology of Acts in the Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe, 14. Edenharter, DÖV 2011, 645 (649). Ibid. Wolfram, Underground law?, 18. BR-Drs. 602/10 vom 26.11.2011, 2. Edenharter, DÖV 2011, 645 (649). Ibid. Bergström, Comitology: delegation of powers in the European Union and the committee system, 360. Wolfram, Underground law?, 18.



C. Die Komitologie und das Antidumpingverfahren I. Das Antidumpingverfahren und seine Umsetzung 1. Allgemein Das Antidumpingverfahren dient zur Abwehr von Schädigungen der heimischen Industrie. 65 Unter Dumping versteht man die günstigere Einfuhr von Waren in die EU, als ihr Normalwert auf dem Heimatmarkt des Herstellers ist. 66 Durch einen Antidumpingzoll soll diese Preisdiskriminierung ausgeglichen und die Voraussetzung für einen fairen Handel wieder hergestellt werden. 67 Demnach ist ein Antidumpingzoll keine Sanktionierung von günstigen Produktionsweisen, sondern richtet sich gegen die gezielte Unterbietung des Marktpreises zum Zwecke der Stärkung der eigenen Marktposition auf dem EU Binnenmarkt. 68 Insbesondere räuberisches Dumping 69, welches mit einer Monopolstellung des Importeurs einhergeht, führt langfristig zu Wohlfahrtsverlusten für die Konsumenten infolge erhöhter Preise. 70 Im Ergebnis sichern Antidumpingmaßnahmen das Funktionieren des Binnenmarktes und sind bedeutungsvoll bei der Stabilisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.71 Maßnahmen werden unter den folgenden drei Voraussetzungen ergriffen: Es liegt Dumping vor, kausal dazu droht ein Schaden für einen Wirtschaftszweig 72 der Union, und es besteht ein Interesse der Union, eine entsprechende Maßnahme zu ergreifen. 73 Letzteres geht über die Voraussetzungen des WTO-Rechts hinaus 74 und eröffnet der Kommission gleichzeitig einen nahezu unüberprüfbaren Beurteilungsspielraum. 75 Im Allgemeinen lassen sich vier Verfahrensstadien unterscheiden: 1. die Antragstellung, 2. die Voruntersuchungen mit der Entscheidung, ob ein Verfahren eingeleitet wird, 3. die Untersuchung des Dumpingvorwurfs mit eventueller Erhebung vorläufiger Zölle und 4. die Beendigung des Verfahrens durch Einstellung, Annahme von Verpflichtungen oder Erlass endgültiger Zölle. 76 Für den Bereich der gemeinsamen Handelspolitik hat die EU gem. Art. 3 I lit. e AEUV die ausschließliche Zuständigkeit. Art. 207 II AEUV bestimmt dafür das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Damit soll allerdings nur der Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik festgelegt werden. Die Kompetenzen des Europäischen Parla65 66 67 68 69
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Tietje, in: ders. (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht § 15, Rn. 128. Boysen/Oeter, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht Handbuch, § 32, Rn. 64. Berrisch/Düerkop, in: Prieß/Berrisch (Hrsg.), WTO-Handbuch, B.I.7., Rn. 2. Boysen/Oeter, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht Handbuch, § 32, Rn. 68. Zum Begriff des räuberischen Dumpings vgl. Berrisch/Düerkop, in: Prieß/Berrisch (Hrsg.), WTOHandbuch, B.I.7., Rn. 8. Ibid., B.I.7., Rn. 9. Bogandy/Nettesheim, EuZW 1993, 465 (474). Vgl. dazu auch Art. 3.4. ADÜ, dieser stellt eine nicht abschließende Liste auf, welche Wirtschaftsfaktoren beeinflusst werden können. Tietje, in: ders. (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 15, Rn. 129. Wenig, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 1 AD-GVO, Rn. 1. EuGH, Rs. C-156/87, Gestetner Holdings, Slg. 1990, I-781, Rn. 63; EuGH, Rs. C-174/87, Ricoh, Slg. 1992, I-1335, Rn. 68. Boysen/Oeter, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht Handbuch, § 32, Rn. 72.
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ments und des Rates sind auf den Erlass und die Änderung der AD-GVO beschränkt. 77 In der Praxis sind bei Antidumpingverfahren ein Zusammenspiel aus Grundverordnung und den daraus abgeleiteten Maßnahmen notwendig. 78 Damit unterliegt die Durchführung des verwaltungsrechtlich geprägten 79 Antidumpingverfahrens dem Art. 291 AEUV. Die Mitgliedstaaten sind im Sinne der KomitologieVO an der Durchführung des Antidumpingverfahrens zu beteiligen. Die KomitologieVO soll eine wirksame Kontrolle der Kommission durch die Mitgliedstaaten sicherstellen und ein effektives Zusammenarbeiten ermöglichen. 80 Folglich müssen die Vorgaben der KomitologieVO in allen vier Verfahrensstufen des Antidumpingverfahrens umgesetzt werden. Wie konkret diese Umsetzung ausgestaltet werden muss, wird als zentraler Kern dieses Beitrages erörtert. 2. Die Mitgliedstaaten im Antidumpingverfahren Ferner soll kurz die Rolle der Mitgliedstaaten im Antidumpingverfahren und dessen Bedeutung für die Mitgliedstaaten dargestellt werden. Die Idee des Freihandels ist die Wohlstandsmaximierung. 81 Art. 206 AEUV normiert die Ziele der gemeinsamen Handelspolitik. Daraus geht hervor, dass die EU eine liberale Ordnung anstrebt, die auf die Funktionsfähigkeit des internationalen Wettbewerbs vertraut. 82 Maßnahmen zum Schutz des gemeinsamen Handels gewährleisten das Funktionieren des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs. 83 Anhängige Antidumpingverfahren haben Auswirkungen auf Im- und Exporteure, weil die zukünftige Entwicklung des Handels in der Schwebe ist. 84 Die Mitgliedstaaten haben die Praxiserfahrung bei der Durchführung von Antidumpingmaßnahmen und können der Kommission mitteilen, ob die Durchführung der Maßnahme effektiv und praktikabel ist. Folglich haben Antidumpingmaßnahmen Auswirkungen auf den Binnenmarkt bzw. die heimische Industrie der Mitgliedstaaten. Im bisher geltenden Antidumpingverfahren war eine fehlende Konsultation mit den Mitgliedstaaten beim Erlass von vorläufigen Maßnahmen sogar ein schwerer Verfahrensfehler, der ein Aufheben der Maßnahme zur Folge hatte. 85 Die Mitwirkung der Mitgliedstaaten im Antidumpingverfahren ist äußerst wichtig, um eine marktorientierte Durchführung der Maßnahmen zu gewährleisten. Ohne die Mitwirkung der Mitgliedstaaten besteht rasch die Gefahr, dass es zu erhöhtem Kon77 78 79 80 81
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Tietje, in: Fastenrath/Nowak (Hrsg.), Der Lissabonner Reformvertrag, 237 (245). Ibid. EuGH, Rs. C-76 / 01, Eurocoton, Slg. 2003, I-10091, Rn. 48. Erwägungsgrund Nr. 5 zur Verordnung Nr. 182/2011, ABl. EU Nr. L 55/13 vom 16.02.2011. Dies entspricht der Theorie des komparativen Vorteils, so auch Nettesheim, Ziele des Antidumping- und Antisubventionsrechts, 36. Peters, Antidumping-Politik, 117. Bierwagen, GATT article VI and the proctectionist bias in anti-dumping laws, 152. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 198. Schübel, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 7 AD-GVO, Rn. 8.



fliktpotenzial bei der Durchführung kommt und die Akzeptanz der Maßnahme in den Mitgliedstaaten nicht gewährleistet ist 86. Dies hätte zur Folge, dass die Mitgliedstaaten die Maßnahme nur unzureichend umsetzen. II. Die Anpassung der AD-GVO durch (KOM(2011)82 endg) Zur Anpassung der bestehenden Rechtslage an die neue KomitologieVO hat die Kommission am 07.03.2011 einen ersten Vorschlag vorgelegt 87. Darin enthalten ist auch der Vorschlag zur Anpassung der AD-GVO. Dieser Vorschlag dient vor allem dazu, sicherzustellen, dass die Kommission künftig, wie von Art. 291 III AEUV vorgesehen, nur noch von den Mitgliedstaaten kontrolliert wird und nicht mehr vom Rat oder dem Europäischen Parlament. 88 Die Kommission betont weiterhin die effizientere und wirksamere Wahrnehmung ihrer Befugnisse im Rahmen von Durchführungsrechtsakten und die erhöhte Transparenz von Verfahren der gemeinsamen Handelspolitik. 89 1. Einbeziehung der Mitgliedstaaten Konkret sind in der AD-GVO an zahlreichen Stellen Konsultationen der Kommission mit den Mitgliedstaaten vorgesehen. Sie sind bei der Einleitung des Antidumpingverfahrens gem. Art. 5 (9) AD-GVO vorgesehen. Ebenso bei einer Überprüfungsuntersuchung gem. Art. 11 (6) AD-GVO sowie der Prüfung des Gemeinschaftsinteresses gem. Art. 21 (5) AD-GVO, welches allerdings keiner Ergebniswürdigung unterliegt 90, müssen die Mitgliedstaaten konsultiert werden. Diese Konsultationen werden im Vorschlag der Kommission ersatzlos gestrichen. Auch bei der Feststellung des Dumpings gem. Art. 2 (7) lit. c AD-GVO soll keine Anhörung im Beratenden Ausschuss stattfinden. Art. 15 (4) AD-GVO normiert Bereiche in denen Konsultationen besonders wichtig sind. Lit. a, b und c sollen nach Vorschlag der Kommission von ihr autonom wahrgenommen werden. Die Kommission entscheidet danach gem. Art. 5 (9) AD-GVO ohne Konsultation, ob überhaupt Dumping vorliegt, eine Schädigung des Binnenmarktes eingetreten ist und das Antidumpingverfahren eingeleitet wird. Die Mitgliedstaaten sind von den Entscheidungsprozessen in diesem Verfahrensstadium ausgeschlossen. Folglich ist auf der ersten Verfahrensstufe des Antidumpingverfahrens keine Beteiligung der Mitgliedstaaten mehr vorgesehen. Im Rahmen der Einführung vorläufiger Zölle gem. Art. 7 (4) AD-GVO, der Einführung endgültiger Zölle gem. Art. 9 (4) AD-GVO, der Annahme von Verpflichtungen gem. Art. 8 (5) AD-GVO, der Beendigung des Verfahrens ohne Schutzmaß86 87
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Schusterschitz, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 209 (231). Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 07.03.2011, KOM (2011) 82 endg. Ibid., 2. Ibid., 10. Schübel, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 15 AD-GVO, Rn. 2.
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nahmen gem. Art. 9 (2) AD-GVO und der Aufhebung von Maßnahmen gem. Art. 9 (4) AD-GVO wurden die Konsultationen durch das Prüfverfahren des Art. 5 KomitologieVO ersetzt. Eine Beteiligung der Mitgliedstaaten bei der Entscheidung über Antidumpingmaßnahmen ist somit weiterhin in der AD-GVO enthalten. 2. Verfahrensdauer Ferner hat die Kommission vorgeschlagen, die Verfahrensdauer im Regelfall auf 15 Monate und in Ausnahmefällen auf 18 Monate auszuweiten. Mit „Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der Komplexität des Verfahrens“ meint die Kommission, dass der Berufungsausschuss zu der Maßnahme Stellung nehmen muss. 91 Die Kommission gibt an, dass diese Fristen mit Art. VI GATT 1994 92 im Einklang stehen. Bei vorläufigen Maßnahmen soll es auf 12 Monate erhöht werden. 93 Weiterhin sind keinerlei Fristen für das Prüf- oder Berufungsverfahren vorgesehen. Somit gilt Art. 3 (3) UA 2 KomitologieVO, der insoweit vorschreibt, dass der Vorsitzende eine angemessene Frist festlegt. Außerdem gibt es auch keine Fristen für Änderungsanträge der Mitgliedstaaten, so dass auch hier die Frist des Art. 3 (4) KomitologieVO greift. Damit bleibt zu klären, ob durch diese Änderung die Fristvorschriften eingehalten werden können und ob eine Verlängerung der Frist auf 18 Monate wirklich gerechtfertigt ist. III. Die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel (INTA) Das Europäische Parlament beauftragte den INTA, den Vorschlag der Kommission zu überprüfen und Änderungen vorzuschlagen. 94 Am 02.02.2012 veröffentlichte dieser einen Bericht zum Vorschlag der Kommission. 95 1. Einbeziehung der Mitgliedstaaten Der INTA stimmt den Streichungen der Konsultationen nicht gänzlich zu. Die Mitgliedstaaten müssen vor Einleitung des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. 96 Die Kommission soll die Mitgliedstaaten konsultieren um herauszufin91
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Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 198. Konkret dazu Art. 5.10 ADÜ. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 07.03.2011, KOM (2011) 82 endg., 9. Procedure file: 2011/0039 (COD), erhältlich im Internet: (besucht am 17.08.2012). Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)). Ibid., 180.



den, ob es beim Erlass der Maßnahme zu Meinungsverschiedenheiten kommen wird. 97 Diese Mitteilung ist auch im Rahmen von Art. 7 (1), 11 (5), 11 (6) AD-GVO vorgesehen. 98 Dies ist notwendig, um rasche und angemessene Fortschritte im Prüfverfahren zu erzielen bzw. um frühzeitig Hindernisse bei der Entscheidungsfindung zu beseitigen. 99 Dies trägt auch zu einem schnellen Verfahren bei. 100 Jedoch stellt der INTA auch fest, dass die Konsultationsverfahren der AD-GVO unzulässig sind. 101 Trotzdem muss eine enge Kooperation mit den Mitgliedstaaten sichergestellt sein, um Probleme bei der Umsetzung von Maßnahmen frühzeitig festzustellen und zeitraubende Kontroversen zu verhindern. 102 Der INTA hat Konsultationen vorgeschlagen und sich nicht auf die Verfahren der KomitologieVO berufen. Diese Abkehr von der KomitologieVO begründet der INTA damit, dass eine fehlende Kooperation dem „Geist von Lissabon“ entgegen steht. 103 Ohne diese Konsultationen können die strikt geltenden Fristen nicht eingehalten werden. 104 2. Verfahrensdauer Zunächst schlägt der INTA vor, Erwägungsgrund 18 der AD-GVO dahingehend zu ändern, dass die regelmäßige Verfahrensdauer maximal 14 Monate nach Einleitung des Verfahrens betragen soll. 105 Das Verfahren kann auf 15 Monate erweitert werden, wenn die Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen, dass es zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten kommen wird. 106 Insofern können die Mitgliedstaaten beeinflussen, ob das Verfahren verlängert oder in der regelmäßigen Zeit durchgeführt wird. Diese Fristen sollen auch in Art. 6 (9), 11 (5) AD-GVO durchgesetzt werden. 107 Im vorläufigen Verfahren gem. Art. 7 (1) AD-GVO soll die regelmäßige Frist acht und bei Meinungsverschiedenheiten neun Monate betragen. 108 In Art. 11 (6) AD-GVO sollen die Fristen auf sechs bzw. neun Monate herabgesetzt werden. 109 Der INTA begründet seine Entscheidung damit, dass, auch wenn die Fristverlängerung im Einklang mit den WTO Vorschriften steht, ein schnelles Antidumpingverfahren für die Wirtschaft essentiell ist. 110 Nur bei kürzeren Fristen ist ein effektives Antidumpingverfahren möglich. 111 Die Kommission hat die zahlreichen Konsultationen vor Einleitung 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111



Ibid., 180. Ibid., 182, 184. Ibid., 180. Ibid., 180. Ibid., 197. Ibid., 197. Ibid., 197. Ibid., 197. Ibid., 177. Ibid., 177. Ibid., 181, 184. Ibid., 182f. Ibid., 186. Ibid., 197. Ibid., 197.
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des Verfahrens gestrichen, und damit ist eine Verkürzung des Verfahrens auf 14 Monate gerechtfertigt bzw. sind im Fall des Tätigwerdens des Berufungsausschusses 15 Monate angemessen. 112 Insofern widerspricht der INTA in diesem Punkt dem Vorschlag der Kommission und verkürzt die Fristen, anstatt einer Verlängerung zuzustimmen. Ein weiterer Aspekt ist, dass für die Entscheidungsfindung in Beratungs-, Prüf-, und Berufungsverfahren der KomitologieVO eine zeitliche Frist von einem Monat gesetzt wurde. 113 Des Weiteren müssen die Mitgliedstaaten ihre Änderungsvorschläge bis spätestens drei Tage vor Sitzung des Ausschusses einreichen. 114 Der INTA begründet dies mit dem Zeitdruck, unter dem das Verfahren steht. Deswegen soll es auch für die Mitgliedstaaten eine Frist zur Entscheidungsfindung bzw. für Änderungsanträge geben. 115 3. Das Prüfverfahren in allen Verfahrensstadien Der INTA bestätigt das Prüfverfahren, vor allem beim Erlass endgültiger Antidumpingmaßnahmen. 116 Jedoch empfiehlt der INTA das Beratungsverfahren in Fällen, in denen zwar eine Beteiligung der Mitgliedstaaten erforderlich ist, ein langwieriges Prüfverfahren jedoch für das Entscheidungsziel nicht förderlich. 117 Dies ist vor allem bei handelspolitischen Schutzmaßnahmen, bei denen die Kommission die Möglichkeit haben muss, rasch und effektiv zu handeln, der Fall. 118 Der INTA hält es für entscheidend, dass es sich bei Maßnahmen ohne Prüfverfahren nicht um endgültige Maßnahmen handelt, sondern nur um solche, die der Vorbereitung dienen, vorübergehender Natur oder zeitlich beschränkt sind. 119 Endgültige Maßnahmen unterliegen weiterhin dem Prüfverfahren, so dass bei Gesamtbetrachtung des Antidumpingverfahrens die Kontrolle durch die Mitgliedstaaten gewahrt ist. 120 Diese Überlegungen gelten vor allem für vorläufige Maßnahmen, da bei Anwendung des Prüfverfahrens die Gefahr besteht, dass Diskussionen stattfinden, die eigentlich erst auf der Ebene der endgültigen Maßnahmen zu führen sind. 121 Dahingehend soll auch Art. 15 (1a) AD-GVO eingeführt werden, der Art. 4 KomitologieVO in die AD-GVO einfügt. 122
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Ibid., 198. Ibid., 198. Ibid., 198. Ibid., 198. Ibid., 196. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid., 188.



IV. Analyse von Kommissionsvorschlag und Bericht des INTA Der INTA hat bereits die zentralen Problemfelder angeführt, die sich durch die Umsetzung der KomitologieVO ergeben. Dabei hat er auch schon an den entscheidenden Punkten Änderungsvorschläge gemacht. Jedoch erscheint der Vorschlag des INTA etwas inkonsequent in Bezug auf eine strikte Umsetzung der KomitologieVO, so dass der Eindruck erweckt wird, als ob der INTA an den bisher geltenden Regelungen der AD-GVO festhalten möchte und dies mit dem „Geist von Lissabon“ 123 begründet. Somit ist im Folgenden zu untersuchen, wie die Vorschläge der Kommission und des INTA mit der KomitologieVO vereinbar sind. Dabei ist auch die Rolle der Mitgliedstaaten im Vertrag von Lissabon bzw. im konkreten Antidumpingverfahren von Bedeutung. 1. Einbeziehung der Mitgliedstaaten In ihrem Vorschlag hat die Kommission an zahlreichen Stellen die Konsultationen mit den Mitgliedstaaten gestrichen. Auf der Verfahrensstufe der Voruntersuchungen, inkl. der Entscheidung, ob ein Verfahren eingeleitet wird, ist keine Beteiligung der Mitgliedstaaten mehr vorgesehen. Zu klären ist, ob eine Mitwirkung der Mitgliedstaaten in diesem Verfahrensstadium nach den Vorgaben des Art. 291 III AEUV notwendig ist und wie genau diese Beteiligung nach der KomitologieVO auszusehen hat. Der Wortlaut des Art. 291 III AEUV macht insoweit keine Vorgabe, wann die Mitgliedstaaten zu beteiligen sind. Folglich muss unter Heranziehung des Sinn und Zwecks ermittelt werden, ob die erforderliche Mitwirkung der Mitgliedstaaten gewahrt ist. Art. 291 III AEUV soll vor allem eine mitgliedstaatliche Kontrolle gewährleisten. 124 Diese Kontrolle muss effektiv und transparent sein. 125 Eine effektive Kontrolle ist nur möglich, wenn die Mitgliedstaaten bei sämtlichen entscheidenden Verfahrensstufen auch nach der KomitologieVO beteiligt werden. Auch in Anbetracht der Bedeutung des Antidumpingverfahrens für die heimische Industrie ist es für die Mitgliedstaaten von enormem Interesse, ob ein Verfahren eingeleitet wird oder nicht. Ferner ist es gerade nicht die Idee der KomitologieVO, frühere Beteiligungsrechte zu schmälern. Eher im Gegenteil soll an diese früheren Beteiligungen auch nach neuer Rechtslage angeknüpft werden. 126 Art. 5 (9) AD-GVO sieht bisher Konsultationen vor. Weiterhin sichert die Mitwirkung der Mitgliedstaaten bereits in frühen Verfahrensstadien die Qualität der zu erlassenden Maßnahmen und fördert auch die Akzeptanz dieser. 127 Bei fehlender Beteiligung besteht die Gefahr der Blockierung des Unionsrechts durch formelle Ablehnung in den Mitgliedstaaten, so dass sich die Verfahren unnötig verzögern können 128, zumal es auch die Mitgliedstaaten sind, welche 123 124 125 126 127 128



Ibid., 197. Gellermann, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 291 AEUV, Rn. 15. Erwägungsgrund Nr. 5 zur Verordnung Nr. 182/2011, ABl. EU Nr. L 55/13 vom 16.02.2011. Ibid. Schusterschitz, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 209 (231). Bergström, Comitology: delegation of powers in the European Union and the committe system, 385; Schusterschitz, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertragvon Lissabon, 209 (231).



17



schließlich die Antidumpingmaßnahmen durchsetzen müssen; es sind diejenigen, die der Kommission mitteilen können, welche Probleme in der Praxis zu erwarten sind. 129 Erfahrungen zeigen auch, dass bei Beteiligung der Mitgliedstaaten in den meisten Fällen positive Stellungnahmen zu den Entwürfen der Kommission abgegeben werden. 130 Folglich ist eine frühzeitige Beteiligung der Mitgliedstaaten effektiv für einen Maßnahmenerlass. Eine Beteiligung der Mitgliedstaaten, erst nachdem ein Verfahren eingeleitet wurde, widerspricht Sinn und Zweck des Art. 291 III AEUV und auch der KomitologieVO. Der INTA hat vorgeschlagen, dass vor Einleitung des Verfahrens Konsultationen mit den Mitgliedstaaten stattfinden sollen. 131 Auch der Änderungsvorschlag zum Erwägungsgrund 28 schreibt die Anwendung der KomitologieVO nicht bei der Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens vor. 132 Damit einhergehend stellt sich ein zweites Problem, nämlich ob nach der KomitologieVO überhaupt andere Verfahren zur Beteiligung als Prüf- und Beratungsverfahren angewendet werden können. Der Wortlaut der KomitologieVO macht insoweit die Vorgabe, dass es einheitliche Verfahrensregeln für die Ausschüsse geben und im Sinne der Vereinfachung des Verfahrens nur das Beratungs- oder Prüfverfahren angewendet werden soll. 133 Auch ist es Ziel der KomitologieVO, dass die Verfahren transparenter gestaltet werden. 134 Art. 8 (5), 9 (1) KomitologieVO sprechen derweil von „Konsultationen“. Insoweit kennt die KomitologieVO selbst auch andere Beteiligungsformen. Jedoch nimmt Art. 8 (5) KomitologieVO selbst Bezug auf das in Art. 8 KomitologieVO anzuwendende Verfahren. Konkret bedeutet dies, dass trotzdem Prüf- und Beratungsverfahren angewendet werden und zusätzlich Konsultationen stattfinden. Folglich werden die Vorgaben der KomitologieVO nicht durch einfache Konsultationen umgangen. Auch Art. 9 KomitologieVO sieht Konsultationen nur für Belange vor, die nicht unter Art. 291 III AEUV fallen. Demzufolge handelt es sich weder in Art. 8 noch in Art. 9 KomitologieVO um einen Rechtsakt, bei dem im Sinne des Art. 291 III AEUV die Mitwirkung als geboten zu betrachten ist. Der Wortlaut der KomitologieVO eindeutig und abschließend. Dieser schreibt vor, dass zur Vereinfachung und Transparenz nur das Prüfungs- und Beratungsverfahren angewendet werden darf. Einfache Konsultationen stehen nur dann mit der KomitologieVO im Einklang, wenn es nicht um einen Maßnahmenerlass geht, sondern um eine bloße Unterrichtung der Mitgliedstaaten und deren Beteiligung im Rahmen 129
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So auch Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 197. Vgl. Bericht der KOM über die Tätigkeit der Ausschüsse im Jahr 2006 vom 20.12.2007, KOM(2007) 842 endg Annex, 13 f. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 180. Ibid., 178. Erwägungsgrund 8 und 9 zur Verordnung Nr. 182/2011, ABl. EU Nr. L 55/13 vom 16.02.2011. Erwägungsgrund 5 zur Verordnung Nr. 182/2011, ABl. EU Nr. L 55/13 vom 16.02.2011.



des Art. 291 III AEUV dadurch nicht umgangen wird. Damit müsste es sich bei dem Vorschlag des INTA um eine reine Unterrichtung der Mitgliedstaaten handeln. Dafür könnte sprechen, dass ein stabiler Binnenmarkt ein Ziel der EU 135 ist, so dass die Mitgliedstaaten und Kommission an dieser Stelle gleiche Ziele verfolgen und damit keine divergierenden Meinungen zu erwarten sind. Der INTA zielt auch weniger auf eine abschließende Stellungnahme ab, als eher darauf, der Kommission darüber Auskunft zu erteilen, ob ein eventuelles Verfahren Konfliktpotenzial mit sich bringt und daher mit einer längeren Verfahrensdauer gerechnet werden muss. 136 Jedoch erscheint es nicht überzeugend, warum der INTA sich hier nicht für ein Beratungsverfahren gem. Art. 4 KomitologieVO entschieden hat. Zur effektiven Kontrolle der Kommission müssen die Mitgliedstaaten bereits auf dieser Verfahrensstufe beteiligt werden. Durch das Beratungsverfahren gibt der Ausschuss eine Stellungnahme ab, die für die Kommission nicht bindend ist. Diese hätte jedoch die Pflicht, die Meinung der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Es ist für die Mitgliedstaaten von Bedeutung, ob ein Verfahren eingeleitet wird oder nicht. Schließlich ist eine Stellungnahme der Mitgliedstaaten auch von Interesse für die Kommission für die weitere Verfahrensgestaltung. Es handelt sich rein tatsächlich um mehr als eine bloße Unterrichtung der Mitgliedstaaten. Die Idee der KomitologieVO ist es ja gerade nicht, noch weitere Verfahrenstypen zur Kontrolle der Kommission zu dulden. Auch im Hinblick auf das Erfordernis nach mehr Transparenz ist nicht ersichtlich, warum das Beratungsverfahren hier keine Anwendung findet. Bloße Konsultationen sind danach nicht zulässig. Es erscheint auch gerechtfertigt, an dieser Stelle noch kein Prüfverfahren durchzuführen. Zwar hat die Einleitung des Verfahrens Bedeutung für die Wirtschaft der Mitgliedstaaten, jedoch ist kein erhöhtes Konfliktpotential zwischen Mitgliedstaaten und Kommission zu erwarten. Im Ergebnis ist hier weder dem Vorschlag des INTA zuzustimmen noch dem Vorschlag der Kommission. Die Mitgliedstaaten müssen vor Einleitung des Verfahrens im Sinne des Beratungsverfahrens beteiligt werden. 2. Das Gemeinschaftsinteresse Eine Besonderheit des Antidumpingverfahrens der EU stellt die Prüfung des Gemeinschaftsinteresses gem. Art. 21 AD-GVO dar. Dieser Prüfung kommt schon nach dem Wortlaut des Art. 21 AD-GVO ein spezieller Platz im Antidumpingverfahren zu. 137 Art. 21 AD-GVO stellt gesonderte Verfahrensregeln auf und fordert eine spezielle Stellungnahme der Kommission an den Beratenden Ausschuss. 138 Die Mitgliedstaaten müssen gem. Art. 21.5 AD-GVO im Sinne des Art. 9 AD-GVO einbezogen werden. Hierbei kommt der Grundsatz des mitgliedstaatfreundlichen Agierens der 135



136



137 138



Haltern, Europarecht, § 11, Rn. 1381; Herdegen, Europarecht, §12, Rn. 1; Hobe, Europarecht, § 13, Rn. 1. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 180. Wenig, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 21 AD-GVO, Rn. 1. Ibid., Rn. 2.
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Kommission zum Ausdruck. 139 Die Kommission möchte Art. 21.5 AD-GVO dahingehend ändern, dass die Mitgliedstaaten nicht mehr im Sinne von Art. 9 AD-GVO zu beteiligen sind, sondern dem Beratenden Ausschuss lediglich die Ergebnisse der Prüfung übermittelt werden. 140 Ein verbleibender Verweis auf Art. 9 AD-GVO würde, nach dem Änderungsvorschlag der Kommission, zu einem Verfahren nach Art. 5 KomitologieVO führen. Die Kommission stuft damit die Verpflichtung zur Beachtung der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses auf ein bloßes Informationsrecht herab. Ein aktives Beteiligungsrecht der Mitgliedstaaten, wie die KomitologieVO es vorsieht, ist in Art. 21.5 AD-GVO nicht mehr enthalten. Gerade jedoch die Prüfung des Gemeinschaftsinteresses, welches feststellen soll, ob ein Antidumpingzoll überhaupt erforderlich und geeignet ist, um die Wirtschaft der Union vor unlauterem Preiswettbewerb zu schützen 141, ist ein zentraler Punkt der Handelsschutz- und Abwehrmaßnahmen. 142 Rechtsfolge der Feststellung des Gemeinschaftsinteresses ist, dass eine Antidumpingmaßnahme erlassen oder unterlassen wird. 143 So kann es auch dazu führen, dass keine Maßnahme erlassen wird, obwohl ein schädigendes Dumping vorliegt. 144 Dahingehend ist es von fundamentaler Bedeutung für die Kommission, welche Auffassung die Mitgliedstaaten vertreten, um den gemeinsamen Markt der Union vor unlauterem Preiswettbewerb zu schützen. Die derzeitige Fassung der AD-GVO enthält an keiner anderen Stelle solch eine explizite Verpflichtung zur Berücksichtigung der Meinung des Ausschusses. 145 Wie bereits festgestellt, ist es jedoch gerade nicht Sinn der KomitologieVO, die Beteiligungsrechte zu schmälern, sondern im Gegenteil die wirksame Beteiligung der Ausschüsse zu gewährleisten. Es muss sichergestellt sein, dass Wirtschaftsteilnehmer nicht mit Antidumpingverfahren belastet werden, wenn eine Beteiligung der Mitgliedstaaten dies verhindern kann. Die Kommission prüft, ob eine Antidumpingaßnahme „geeignet“ und „erforderlich“ ist. Diese Begriffe können von der Kommission bei ihrer Entscheidung ausgelegt werden. Um hier eine effektive Kontrolle nach Art. 291 III AEUV zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten nach der KomitologieVO beteiligt werden. 3. Zeitliche Verfahrensdauer Weiterhin ist zu klären, ob durch die Änderung der AD-GVO die bisherigen zeitlichen Vorgaben für ein Antidumpingverfahren eingehalten werden können. Die Kommission hat selbst bereits vorgeschlagen, die Fristen zur Durchführung eines Antidumpingverfahrens auf regelmäßig 15 Monate und in Ausnahmefällen 18 Monate 139 140
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Ibid., Rn. 54. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 07.03.2011, KOM (2011) 82 endg., 63. Wenig, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 21 AD-GVO, Rn. 16. Tietje, in: ders. (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 15, Rn. 132. Wenig, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 21 AD-GVO, Rn. 15. Verordnung EG Nr. 1567/97, ABl. Nr. L 208/31 vom 01.08.1977, Rn. 111. Wenig, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 21 AD-GVO, Rn. 2.



zu erhöhen. 146 Der INTA hat demgegenüber vorgeschlagen, die Fristen zu verkürzen.147 Die Kommission hat an zahlreichen Stellen Konsultationen gestrichen, so dass eine Frist von regelmäßig 14 Monaten gerechtfertigt erscheint. 148 Entscheidend darüber, ob ein Verfahren 14 oder 15 Monate dauert, ist wohl eher, in welchem Zeitraum der Ausschuss eine Stellungnahme abgibt und ob der Berufungsausschuss tätig wird. Die Kommission macht in ihrem Vorschlag keine Angabe darüber, wie lange ein solches Prüfverfahren dauern soll bzw. in welchem Zeitraum der Ausschuss seine Stellungnahme abgeben soll. Art. 3 (3) KomitologieVO normiert, dass der Vorsitzende des Ausschusses, entsprechend der Dringlichkeit der betreffenden Sache, eine Frist zur Beratung festsetzt. Das Merkmal der „Dringlichkeit“ ist jedoch auslegungsbedürftig und kann aufgrund der Entscheidungshoheit des Vorsitzenden ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Für den Berufungsausschuss gilt gem. Art. 3 (7) UA 3 KomitologieVO eine Entscheidungsfrist von zwei Monaten. Die Frage ist, ob diese Fristvorschriften wirklich dem Ziel entsprechen, Antidumpingverfahren so schnell wie möglich durchzuführen. Der INTA hat dazu vorgeschlagen, sowohl im Prüf- als auch im Beratungsverfahren eine Verfahrensdauer von einem Monat vorzuschreiben. 149 Gerade bei Antidumpingverfahren ist es wichtig, dass diese nicht unnötig in die Länge gezogen werden, um den Binnenmarkt vor unfairem Wettbewerb zu schützen 150. Diese Wettbewerbsverzerrungen führen ansonsten zu ernsthaften Schädigungen für die Wirtschaft. 151 Dabei darf jedoch ein weiterer Aspekt des Art. 3 (3) KomitologieVO nicht außer Acht gelassen werden. Die Ausschussmitglieder müssen effektiv die Möglichkeit haben, den Rechtsakt zu prüfen und Stellung zu beziehen. Weiterhin ist der Vorsitzende gem. Art. 3 (4) UA 2 KomitologieVO bemüht, eine breite Unterstützung der Maßnahme im Ausschuss zu erlangen. Schließlich muss der Ausschuss seine Stellungnahme sowohl im Prüf- als auch im Berufungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit gem. Art. 16 IV, V EUV, Art. 283 III AEUV abgeben. Ein solches Mehrheitserfordernis erscheint unter Berücksichtigung der Bindungswirkung der Stellungnahme gerechtfertigt, kann aber unter Bezugnahme auf eine Verfahrensdauer von einem Monat schnell zu einer unüberwindbaren Hürde werden. Sollte man den Verfahren jedoch keine Frist geben, liegt die Vermutung nahe, dass sich Prüf- und Berufungsverfahren über mehrere Monate hinziehen können und die Fristen in Konfliktfällen unmöglich eingehalten werden. Das Prüf- und Berufungsverfahren ist für die Kommission völlig ergebnisoffen und damit kaum ein-
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Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 07.03.2011, KOM (2011) 82 endg., 9. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 198. Ibid. Ibid. Understanding the WTO agreements: antidumping, subsidies, safeguards, erhältlich im Internet: (besucht am 17.08.2012). Nettesheim, Ziele des Antidumpings- und Antisubventionsrechts, 5.



21



schätzbar. 152 Überspitzt formuliert, könnten die Mitgliedstaaten die Kommission formell blockieren, so dass diese handlungsunfähig wird. Bei Antidumpingmaßnahmen ist dies kein tragbares Ergebnis für die Wirtschaft. Insoweit ist dem Vorschlag des INTA zuzustimmen. Um die in der AD-GVO vorgegebenen Fristen einzuhalten und auch im Hinblick auf das Ziel eines schnellen Verfahrens - darf das Merkmal der „Dringlichkeit“ des Art. 3 (3) KomitologieVO eine Frist von einem Monat nicht überschreiten. Innerhalb dieser Frist ist es dem Ausschuss möglich, seine Stellungnahme abzugeben. Die von der Kommission gestrichenen Konsultationen vor Einleitung des Verfahrens können sich auch in zeitlicher Hinsicht negativ auswirken. Wäre bereits zum Zeitpunkt des Untersuchungsverfahren eine Stellungnahme vorgesehen, ist es für die Kommission bereits zu diesem frühen Zeitpunkt abschätzbar, wie viel Konfliktpotential im Erlass der Maßnahme liegt und wie viel Zeit für Prüf- und Beratungsverfahren eingeplant werden muss. 153 Dahingehend ist auch bei diesem Aspekt dem Änderungsvorschlag des INTA zuzustimmen. Der Vorschlag der Kommission ist nicht dazu geeignet, die Fristen der AD-GVO einzuhalten. 4. Das Prüfverfahren in den einzelnen Verfahrensstadien Weiterhin ist im Vorschlag der Kommission das Prüfverfahren vorgesehen, sofern die Mitgliedstaaten am Maßnahmenerlass beteiligt sind. Art. 15 AD-GVO soll dahingehend geändert werden, dass dieses Verfahren an die Stelle der früheren Konsultationen tritt. Zu klären ist, ob dies wirklich notwendig erscheint und ob in Verfahrensstadien ohne endgültige Entscheidung nicht auch das Beratungsverfahren als zulässig erachtet werden kann. Dazu wird zunächst kurz der Ablauf des Prüfverfahrens skizziert. a) Ablauf des Prüfverfahrens der KomitologieVO Der Ausschuss im Prüfverfahren besteht gem. Art. 3 (2) KomitologieVO aus Vertretern der Mitgliedstaaten, den Vorsitz hat die Kommission. Der Vorsitz nimmt jedoch nicht an den Abstimmungen teil. Zunächst berät der Ausschuss über einen von der Kommission vorgelegten Vorschlag zum Erlass eines Durchführungsrechtsaktes und gibt gegenüber der Kommission eine Stellungnahme ab. Bei befürwortender Stellungnahme erlässt die Kommission gem. Art. 5 (2) KomitologieVO den Durchführungsrechtsakt. Bei keiner Stellungnahme des Ausschusses hat die Kommission ein Ermessen, den Rechtsakt zu erlassen. Für endgültige Antidumpingmaßnahmen gilt jedoch gem. Art. 5 (4) KomitologieVO folgendes Verfahren: Die Kommission führt Konsultationen 152



153
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Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 198. Ibid., 197.



mit den Mitgliedstaaten, unterrichtet den Ausschuss über das Ergebnis und legt den geänderten Rechtsakt dem Berufungsausschuss vor. Im Berufungsausschuss gilt gem. Art. 6 (3) KomitologieVO: Bei befürwortender Stellungnahme erlässt die Kommission den Rechtsakt, bei ablehnender Stellungnahme erlässt die Kommission den Rechtsakt nicht und bei keiner Stellungnahme hat die Kommission ein Ermessen. Die Stellungnahme des Ausschusses erfolgt gem. Art. 5 (1), 6 (1) KomitologieVO immer mit qualifizierter Mehrheit. Eine Ausnahme davon enthält Art. 6 (5) KomitologieVO. Danach entscheidet der Ausschuss bis 01.09.2012 mit einfacher Mehrheit im Rahmen von endgültigen Antidumpingmaßnahmen. Gelangt der Ausschuss zu einer ablehnenden Stellungnahme, erlässt die Kommission gem. Art. 5 (3) KomitologieVO den Rechtsakt nicht. Sie hat dann zwei Wahlmöglichkeiten: Sie kann dem Ausschuss eine geänderte Fassung des Rechtsakts unterbreiten oder denselben Rechtsakt dem Berufungsausschuss vorlegen. Gibt der Berufungsausschuss eine ablehnende Stellungnahme ab, erlässt die Kommission den Rechtsakt gem. Art. 6 (3) UA 3 KomitologieVO nicht. Weiterhin kann die Kommission in Ausnahmefällen gem. Art. 7 UA 2 KomitologieVO den Rechtsakt sofort dem Berufungsausschuss vorlegen. Dieser kann den Rechtsakt nur mit einer ablehnenden Stellungnahme außer Kraft setzen. Die Kommission ist ermächtigt, in dringenden Fällen gem. Art. 8 (2) KomitologieVO auch ohne vorherige Beteiligung des Ausschusses einen Rechtsakt zu erlassen. Diesen muss sie spätestens 14 Tage nach Erlass dem zuständigen Ausschuss vorlegen. Bei Antidumpingmaßnahmen ist vorgesehen, dass zusätzlich vor Erlass der Maßnahme oder zehn Tage danach Konsultationen mit den Mitgliedstaaten stattfinden. Bei ablehnender Stellungnahme hebt die Kommission den vorläufigen Rechtsakt unverzüglich auf. Das Merkmal der Dringlichkeit kann dabei von der Kommission selbst ausgelegt werden, indem Art. 8 (1) KomitologieVO „hinreichend begründete Fälle“ zum Erlass von vorläufigen Maßnahmen genügen lässt. Insoweit kommt Art. 8 KomitologieVO auch in Betracht, wenn die Kommission im Berufungsausschuss eine ablehnende Stellungnahme erhalten hat. Jedoch hat das Prüfverfahren gegenüber den früheren Konsultationen des Art. 15 AD-GVO für die Mitgliedstaaten einen entscheidenden Vorteil. Art. 15 AD-GVO sieht Konsultationen im Beratenden Ausschuss vor. Diese wurden auf Antrag der Mitgliedstaaten oder durch Veranlassung der Kommission durchgeführt. Der Ausschuss hat dort sein Votum mit einfacher Mehrheit abgegeben. 154 Dieses Votum hatte jedoch keinerlei Bindungswirkung für die Kommission, wenngleich es in Fällen der Einstellung des Verfahrens und bei der Annahme der Verpflichtungen darüber entschieden hat, ob der Rat die endgültige Entscheidung zu treffen hat. 155 Im Gegensatz zu den Konsultationen des Art. 15 AD-GVO wurde die Position der Mitgliedstaaten im Prüfverfahren gestärkt. Zwar wurde das Erfordernis der einfachen Mehrheit auf die qualifizierte Mehrheit angehoben, dies erscheint jedoch auch gerechtfertigt, wenn man sich vor Augen hält, dass die Stellungnahme nun durchaus bindend für die Kommission ist. 154 155



Schübel, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 15 AD-GVO, Rn. 6. Ibid.
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b) Analyse Die KomitologieVO selbst enthält Vorgaben darüber, wann die jeweiligen Verfahren angewendet werden sollen. Es ist die Rede davon, das Prüfverfahren anzuwenden, wenn der Rechtsakt von allgemeiner Tragweite mit potentiell bedeutsamen Auswirkungen ist. 156 Auch Art. 2 (2) b) iv) KomitologieVO schreibt vor, dass beim Erlass von Antidumpingmaßnahmen grundsätzlich das Prüfverfahren angewendet wird und nur bei hinreichend begründeten Fällen das Beratungsverfahren angemessen ist. Damit umgibt sich die KomitologieVO mit auslegungsbedürftigen Begriffen. Der Wortlaut der KomitologieVO ist nicht abschließend. Die Frage die sich stellt, ist, ob das Wort „Erlass“ in Art. 2 (2) b) iv) KomitologieVO lediglich den Erlass von endgültigen Maßnahmen oder aber auch den Erlass von vorläufigen Maßnahmen meint. Dies muss nach dem Ziel dieser Vorschrift ermittelt werden. Im Gegensatz zu den Konsultationen des Art. 15 AD-GVO ist das Votum des Ausschusses nun bindend 157. Die Kommission kann bei ablehnender Stellungnahme keine Maßnahmen erlassen bzw. bei keiner Stellungnahme muss der Berufungsausschuss über die Maßnahme entscheiden. Die Kommission braucht die Unterstützung der Mitgliedstaaten, um eine Maßnahme zu erlassen. Dies wird auch dem Charakter des Art. 291 III AEUV gerecht, der den Mitgliedstaaten insoweit ein wirksames Kontrollrecht gegenüber der Kommission einräumt 158. Dies bedeutet jedoch auch, dass es für die Kommission fast unmöglich ist, im vorläufigen Antidumpingverfahren effektiv zu handeln. Die Mitgliedstaaten haben nach Art. 8 (4) KomitologieVO jederzeit die Möglichkeit, die Maßnahme der Kommission sofort aufzuheben. Aus der Tatsache heraus, dass eine vorläufige Maßnahme gem. Art. 7 (7) AD-GVO regelmäßig nur sechs, mit Ausnahmeantrag maximal neun Monate Bestand hat, erscheint es ebenso nicht gerechtfertigt, ihnen den Charakter der Maßnahme mit allgemeiner Tragweite zu geben. 159 Wenn man bedenkt, dass bei ablehnender Stellungnahme im Ausschuss die Kommission die Maßnahme sofort aufheben muss, um dann eventuell wieder eine Maßnahme zu erlassen, die sie dann wieder sofort aufheben muss, liegt hier die Gefahr nahe, dass die Mitgliedstaaten die Kommission blockieren. Es droht die Gefahr, dass Diskussionen schon beim Erlass von vorläufigen Maßnahmen geführt werden, die erst bei Erlass von endgültigen Maßnahmen wichtig sind. 160 Insoweit wird auch ein doppeltes Prüfverfahren durchgeführt. Einmal beim Erlass der vorläufigen Maßnahmen und dann noch einmal, wenn im selben Verfahren über die endgültigen Maßnahmen entschieden wird. Gerade im Antidumpingverfahren ist es essentiell, dass die Kommission kurzfristig handlungsfähig ist, um den Binnenmarkt effektiv zu schützen. 161 Vorläufige Maßnahmen sollen schnell und effektiv durchgesetzt werden, da ein Schaden für die 156 157 158 159
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Erwägungsgrund 11 zur Verordnung Nr. 182/2011, ABl. EU Nr. L 55/13 vom 16.02.2011. Schübel, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 15 AD-GVO, Rn. 6. Kotzur, in: Geiger/Kahn/Kotzur (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 291 AEUV, Rn. 4. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 196. Ibid., 196. Ibid., 196.



Wirtschaft droht. Es kann nicht überzeugen, dass auch dort das Prüfverfahren Anwendung finden soll. Folglich ist Art. 2 (2) lit. a) iv) KomitologieVO nur auf den Erlass von endgültigen Maßnahmen anzuwenden. Es ist nicht notwendig, dass die Mitgliedstaaten im Bereich von vorläufigen Maßnahmen schon eine für die Kommission verbindliche Stellungnahme abgeben. Damit ist es ausreichend, im Bereich der vorläufigen Maßnahme Art. 4 KomitologieVO anzuwenden 162. 5. Änderungsvorschläge der Mitgliedstaaten nach Art. 3 (4) KomitologieVO Die KomitologieVO sieht in Art. 3 (4) vor, dass die Mitgliedstaaten Änderungsanträge abgeben können bis der Ausschuss seine Stellungnahme abgibt. Dies kann schnell dazu führen, dass die Mitgliedstaaten den Ausschuss blockieren, indem immer wieder neue Änderungsanträge abgegeben werden. Der Vorsitzende muss diese dann gem. Art. 3 (4) KomitologieVO nach seinem Ermessen in den Vorschlag einarbeiten. Unter der Prämisse, dass der Vorsitz eine breite Unterstützung im Ausschuss finden muss, ist es wohl kaum möglich, die Änderungsvorschläge zu ignorieren. Folglich ist das Ermessen des Vorsitzenden hierbei begrenzt. Unterstellt, dass eine Antidumpingmaßnahme zu Konflikten im Ausschuss führt und die Mitgliedstaaten wiederholt Änderungsvorschläge einreichen, gestaltet es sich schwierig, dass der Ausschuss zu einer endgültigen Stellungnahme kommt. Der INTA hat bereits vorgeschlagen, den Mitgliedstaaten eine Frist zu setzen. Drei Tage vor Sitzung des Ausschusses müssen die Stellungnahmen abgegeben werden. 163 Eine solche Frist für Änderungsvorschläge erscheint durchaus sinnvoll. So können die Mitgliedstaaten die Kommission auch nicht formell blockieren, sondern sind in einer festgesetzten Zeit gezwungen, Änderungsvorschläge abzugeben. Dieses Erfordernis ist auch unter dem Aspekt des schnellen und effizienten Verfahrens gerechtfertigt. V. Die Rolle des Rates am Beispiel der Änderung des Art. 7 (6) AD-GVO Die Kommission hat in ihrem Vorschlag Art. 7 (6) AD-GVO gestrichen. Grundsätzlich hat die Kommission gem. Art. 7 (4) AD-GVO die Kompetenz zum Erlass einer vorläufigen Maßnahme. Dieses Recht wird in Art. 7 (6) AD-GVO dadurch abgeschwächt, dass der Rat mit qualifizierter Mehrheit einen anderen Beschluss fassen und somit die vorläufige Maßnahme der Kommission aufheben konnte. 164 Der Rat hatte praktisch die endgültige Entscheidungskompetenz. 165 Diese Möglichkeit der Kontrolle hat der Rat nun nicht mehr. Gem. Art. 8 (5) iVm. 8 (4) KomitologieVO können die Mitgliedstaaten selbstständig eine ablehnende Stellungnahme abgeben und damit die vorläufige Maßnahme der Kommission annullieren. Diese Streichung des Art. 7 (6) AD-GVO und Übertragung der Befugnisse auf die Mitgliedstaaten ist 162 163 164 165



Ibid., 196. Ibid., 198. Schübel, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 7 AD-GVO, Rn. 8. Schnichels, EuZW 2003, 767 (768) Anm. zu EuGH, Rs. C-76 / 01, Eurocoton, Slg. 2003, I10091.
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Ausdruck der klaren Gewaltenteilung im Vertrag von Lissabon 166. Dieser sollte die Kompetenzverteilung auf der Ebene der europäischen Union transparenter gestalten. 167 Das reformierte Unionsrecht unterscheidet nun klar zwischen ausschließlichen, geteilten, unterstützenden und koordinierenden Zuständigkeiten. 168 Während delegierte Rechtsakte des Art. 290 AEUV durch den Rat und das Europäische Parlament kontrolliert werden, ist diese Möglichkeit in Art. 291 AEUV nicht vorgesehen. Seit Lissabon haben der Rat und das Europäische Parlament keinerlei Entscheidungs- und Kontrollbefugnisse bei Durchführungsrechtsakten im Sinne des Art. 291 AEUV. 169 Dahingehend ist es nur konsequent, dass der Rat die Kommission bei der Einführung vorläufiger Antidumpingmaßnahmen nicht kontrollieren und ggf. ihre Entscheidung außer Kraft setzen kann. Folglich ersetzt der Art. 8 (5) KomitologieVO den Art. 7 (6) AD-GVO. Allgemein hat der Rat im Vorschlag der Kommission in sämtlichen Verfahrensebenen des Antidumpingverfahrens keine Mitwirkungsrechte mehr. Vor Lissabon konnte der Rat bei Verwaltungs- und Regelungsausschüssen die Kommission kontrollieren und Kompetenzen wieder an sich ziehen. 170 Bereits das Urteil des EuGH „Eurocoton“ hat die Position des Rates geschwächt. 171 Exekutive Entscheidungen werden nun nur noch von der Kommission ausgeführt. 172 Dies spiegelt den Charakter von Art. 291 AEUV wieder 173. Der INTA möchte Art. 22a in die AD-GVO einführen, in dem die Kommission verpflichtet wird, dem Europäischen Parlament über die Durchführung der AD-GVO Bericht jedes Jahr ein Bericht abzugeben. 174 Auch die Änderung des Art. 11 KomitologieVO enthält ein Kontrollrecht für das Europäische Parlament und den Rat, jedoch ist die Rechtsfolge des Kontrollrechtes als auch des Berichts offen. Zwar können Durchführungsrechtsakte Gegenstand eines Rechtsstreites vor dem EuGH sein 175, die Konsequenz daraus ist jedoch, dass der Rat sein Kontrollrecht wirksam beim EuGH durchsetzen muss, bevor die Kommission ihre Maßnahme für ungültig erklärt. Dies würde eher in einem langwierigen Prozess enden als in ei-
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Hellmann, Der Vertrag von Lissabon, C. I., 54. Folz, in: Fastenrath/Nowak (Hrsg.), Der Lissabonner Reformvertrag, 65 (69). Nowak, Europarecht nach Lissabon, 116, Rn. 60. von Achenbach/Möllers, EuR 2001, 39 (43). Hummer/Obwexer, in: Streinz (Hrsg.) (1. Auflage), EUV/EGV Kommentar, Art. 202 EGV, Rn. 37, 47. Schnichels, EuZW 2003, 767 (769), Anm. zu EuGH, Rs. C-76 / 01, Eurocoton, Slg. 2003, I10091. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 193. Siehe bereits oben B. I. Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen vom 02.02.2012, Ausschuss für internationalen Handel (COM(2011)0082-C7-0069/2011-2011/0039(COD)), 190 f. Gellermann, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, Art. 291 AEUV, Rn. 23; Hix, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 202 EGV, Rn. 19.



nem wirksamen Kontrollrecht. Damit drängt sich wohl eher die Forderung nach einem europäischen Kompetenzgericht 176 wieder auf. D. Fazit Im Ergebnis ist die neue KomitologieVO in ihrer Ausführung und rechtlichen Wirkung als positive Entwicklung zu bewerten. Das Europäische Parlament und der Rat sind am Komitologieverfahren nicht mehr beteiligt. Dies erscheint konsequent in Bezug auf die gleichberechtigte Stellung von Europäischen Parlament und Rat im Rahmen von Art. 290, 291 AEUV. In der ersten Lesung des Vorschlages im Europäischen Parlament haben die Parlamentarier ihre nun gestärkte Position in Bezug auf delegierte Rechtsakte betont und positiv hervorgehoben. Es wurde auch festgestellt, dass das Europäische Parlament im Rahmen von Art. 291 AEUV keine Beteiligungsrechte mehr hat. Die klare Kompetenzabgrenzung in Art. 290, 291 AEUV ist ein richtiger Schritt, um die exekutive Rechtsetzung effektiver und transparenter zu gestalten. Für die Mitgliedstaaten ist die neue KomitologieVO positiv zu bewerten. Ihre Entscheidungen haben nun konkrete Auswirkungen auf das Handeln der Kommission. Diese kann ohne Unterstützung der Mitgliedstaaten eine Maßnahme nicht erlassen. Bei der Anpassung der AD-GVO zeigen sich allerdings die Schwachstellen der neuen KomitologieVO. Eine strikte Umsetzung der KomitologieVO beim Erlass von Antidumpingmaßnahmen ist notwendig, um der Idee des Art. 291 III AEUV gerecht zu werden. Auch aus den Erwägungsgründen der KomitologieVO lässt sich erkennen, dass diese einen abschließenden Charakter hat. Jedoch ist diese Umsetzung nicht immer interessengerecht. Der Vorschlag der Kommission ist in dieser Hinsicht ambivalent. Auf der einen Seite streicht die Kommission wichtige bisherige Beteiligungsrechte der Ausschüsse, wie z.B. auf der Ebene des Gemeinschaftsinteresses, und auf der anderen Seite schlägt die Kommission doppelte Prüfverfahren im Rahmen der vorläufigen Maßnahmen vor. Insoweit sind die Vorgaben des Art. 291 III AEUV noch nicht stringent umgesetzt. In der ersten Lesung vor dem Europäischen Parlament wurde die Position des INTA bekräftigt, der insoweit das Prüfverfahren bei vorläufigen Maßnahmen durch das Beratungsverfahren ersetzen möchte. Die EU muss schnell handeln können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Parlamentarier haben insoweit auch die Fristverkürzung der Antidumpingverfahren hervorgehoben, um schnelle Verfahren zu gewährleisten. Die Kommission hingegen äußerte sich in der Sitzung kritisch zu den Fristverkürzungen. Sie erwarte dadurch erhebliche praktische Probleme. Auch betonte die Kommission, dass im Bereich der Handelspolitischen Schutzinstrumente die Konzentration der weiteren Beratung liegen muss und erklärte sich damit inzident nicht mit dem Vorschlag des INTA einverstanden. Aber auch dem INTA ist es derweil nicht ganz gelungen, die KomitologieVO strikt umzusetzen. Schlichte Konsultationen vor Einleitung des Antidumpingverfahrens stehen im Widerspruch zu Art. 291 III AEUV. 176



Siehe dazu Goll/Kenntner, EuZW 2002, 101 (101ff).
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Eine weitere Schwachstelle ist die auslegungsbedürftige Vorgabe des Art. 3 (3) KomitologieVO zur Dauer der Komitologieverfahren. Diese kann schnell dazu führen, dass die Fristen der AD-GVO unmöglich einzuhalten sind. Auch wenn der INTA hierzu einen Änderungsvorschlag gemacht hat, der in die AD-GVO eingeführt werden könnte, sollte die KomitologieVO selbst eine striktere Fristenregelung beinhalten. Die Mitgliedstaaten können die Kommission im Prüfverfahren völlig blockieren, so dass gerade dieses Verfahren für die Kommission völlig ergebnisoffen ist. Ebenso sollte eine Frist für Änderungsvorschläge der Mitgliedstaaten nach Art. 3 (4) KomitologieVO eingeführt werden, um im Komitologieverfahren auch zu einer Stellungnahme des Ausschusses zu gelangen. Schließlich haben die Parlamentarier noch das Augenmerk auf die Transparenz des Verfahrens gelegt. Die Öffentlichkeit muss über sämtliche Verfahrensschritte informiert werden. Dies entspricht auch der geplanten Einführung von Art. 22 ADGVO. Im Allgemeinen erklärten sich alle Beteiligten kompromissbereit und betonten die Notwendigkeit der schnellen Umsetzung des sogenannten Omnibus I Vorschlags, obwohl es sich um eine neue Rechtslage handelt, mit der sich alle erst einmal vertraut machen müssen. Auch wenn alle Beteiligten sehr diplomatisch ihre Kompromissbereitschaft erklärt haben, ist zu erwarten, dass der Rat dem Vorschlag des Europäischen Parlaments vom 15.03.2012 nicht einfach zustimmen wird und daher noch einiges an Diskussionsbedarf in der Anpassung der Verordnungen steckt.
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